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A. Kircliliclie Gesetze, Verordmmgen 
und Verfügungen 

Nr. 1) Urkunde über die Veränderung der 

evangelischen Kirchengemeinden Sas
sen und Groß-Bisdorf, Kirchenkreis Loitz 

Auf Grund des Art. 7 Abs. Z der Kirchenord
nung wird nach Anhörung der Beteiligten !fol
gendes bestimmt: 

§ 1 
Die Evangelischen der Ortschaft Schmietkow 
werden aus der Kirchengemeinde Sasser{, Kir
chenkreis Loitz, ausgemeindet und in die Kir
chengemeinde Groß-Bisdorf, Kirchenkreis Loitz, 
eingegliedert. 

§ 2 
Die Evangelischen der Ortschaft Groß-Zetel
vitz werden aus der Kirchengemeiµde Groß
Bisdorf, Kirchenkreis Loitz, ausgemeindet und 
in die Kirchengemeinde Sassen, Kirchenkreis 
Loitz, eingegliedert. 

§ 3 
Diese Urkunde tritt mi,t Wirkung vom 1. Mai 
1971 in Kraft. 

Greifswald, den 30. April 1971 

Evangelisches Konsistorium 
LS Woelke 

Vizepräsident 
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Nr. 2) Verordnung über die Durchführung von 
Veranstaltungen 

vom 26. November 1970 

(GBl. II 1971 Nr. 10 S. 69) *) 

Die Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik üben ihre verfassungsmäßig garantier
ten Rechte zur Mitgestaltung des politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Le
bens sowie auf Freizeit und Erholung immer 
wirkungsvoller gemeinschaftlich aus. 

Der sozialistische Staat fördert die diesem 
Zweck dienenden Veranstaltungen und g':!
währleistet, daß sich die Bürger im Rahmen 
der 'Grundsätze und Ziele der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik ungehin
dert versammeln können. Dazu wird folgen
des verordnet: 

§ 1 
(1) Veranstaltungen im Sinne di.eser Verord
nung sind Versammlungen oder andere orga
nisierte Zusammenkünfte von Personen. 

(2) Veranstaltungen dienen der Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Aufgaben, der Ausübung der 
Grundrechte und Grundpflichten, insbesonde
re des Grundre'chts auf umfassende und all
seitige Mitbestimmung und Mitgestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens und der Durchset
zung der Prinzipien der sozialistischen Le
bensweise sowie der Verwirklichung gemein
samer Interessen im Rahmen der Grundsätze 
und Ziele der Verfassung der Deutschen De
mokratischen Republik. 

*) Die im ABI. Greifswald 1959 Nr. 4 S. 27 unter 
Nr. 3) abgedruckte VO über die Anmeldepflicht 
von Veranstaltungen vom 29. 3. 1951 (GBl. Nr. 40 
1951 S. 231) ist gemäß § 13 der vorstehend mitge
teilten VO vom 26. 11. 1970 am 1. 3. 1971 außer 
Kraft getreten. 
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(3) Als Veranstaltungen im Sinne dieser Ver
ordnung gelten nicht Zusammenkünfte in Wohn
räumen oder in umschlossenen Grundstücken 
zur Wahrnehmung der sich aus dem sozialisti
schen Zusammenleben ergebenden persönli
chen Interessen der Bürger. 

§ 2 
(1) Veranstalter im Sinne dieser Verordnung 
ist, wer Veranstaltungen gemäß § 1 Abs. 1 
dieser Verordnung vorbereitet, organi.siert oder 
durchführt. Sind der Veranstalter eine juri
stische Person oder mehrere Personen, ist zur 
Durchsetzung der dem Veranstalter obliegen
den Aufgaben ein Verantwortlicher einzuset-
zen. 

(2) Der Veranstalter oder der für die Veran
staltung Verantwortliche hat zu gewährleisten, 
daß bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Veranstaltung die Grundsätze und Ziele 
der Verfassung der Deutsc}J.en Demokratischen 
Republik, die Gesetze und anderen Rechtsvor
schriften eingehalten und die öffentliche Ord
nung und Sicherheit nicht beeinträchtigt wer
den. 

(3) Der Veranstalter oder der für die Veran
staltung Verantwortliche ist berechtigt und 
verpflichtet, Personen von der Veranstaltung 
auszuschließen, die den ordnungsgemäßen Ver
lauf der Veranstaltung stören. 
(4) Der Verantwortliche für Räumlichkeiten, 
in denen die Veranstaltung durchgeführt wird, 
hat darauf einzuwirken, daß von dem Veran
stalter oder dem für die Veranstaltung Ver
antwortlichen die diesen nach den Absätzen 2 
und 3 obliegenden Aufgaben erfüllt werden. 

§ 3 

(1) Veranstaltungen .in Räumlichkeiten sind bei 
der örtlich zµständigen Dienststelle der Deut
schen Volkspolizei auf den·dafür vorgesehenen 
Vordrucken anzumelden. 

(2) Die Anmeldung hat mindestens 5 Tage vor 
ihrer Durchführung durch den Veranstalter 
oder eine von ihm beauftragte Person zu er
folgen. 

(3) Von der Anmeldepflicht nach Abs. 1 sind 
ausgenommen: 

a) Veranstaltungen der politischen Parteien 
und der staatlichen Or:gane; 

b) Veranstaltungen 
- der staatlichen Einrichtungen, Vereini

gungen Volkseigener Betriebe und an
deren wirtschaftsleitenden Organe, 
Kombinate, Betriebe und sozialistischen 
Genossenschaften; 

- der demokratischen Massenorganisati
onen, der Ausschüsse der Nationalen 
Front, der Straßen-, Haus- und Hof
gemeinschaften sowie 

der auf Grund von Gesetzen oder a 
deren Rechtsvorschriften gebildet, 
Einrichtungen, gesellschaftlichen Kor 
missionen und Aktivs · 

zur Wahrnehmung der sich aus ihr 
Zweckbestimmung ergebenden Aufgah 
in ihren eigenen oder von ihnen regelm 
ßig genutzten Räumen; 

c) Sportveranstaltungen in Sportstätten; 

d) Theater-, Variete-, Kabarett-, Zirkui 
Film- und ähnliche Veranstaltungen d 
kulturellen Einrichtungen und Betriebe 
den dafür vorgesehenen eigenen oder r 
gelmäßig genutzten Räumen; 

e) Veranstaltungen der beim zuständige 
staatlichen Organ gemeldeten Kirchen m 
Religionsgemeinschaften, die religiö 
Handlungen oder dienstliche Zusamme: 
künfte der im hauptamtlichen Dienst d 
Kirchen und Religionsgemeinschaften st 
henden Personen sind und in den vc 
den Kirchen und Religionsgemeinscha 
ten ständig genutzten Räumen stattfiJ 
den. Als religiöse Handlungen im Sim 
dieser Verordnung gelten Gottesdienst 
Messen, Metten, Vespern, AbendmahlsfE 
ern, Bibelstunden, Andachten, Beichte 
Christenlehre, die Vorber·eitung und Durcl 
führung von Konfirmationen, Kommunic 
und Firmung sowie Exerzitien, Tauf( 
und Trauungen. 

§ 4 
(1) Veranstaltungen im Freien sind erlaubni 
pflichtig. 

(2) Ausgenommen von der Erlaubnispflicht g' 
mäß Abs. 1 sind: 

a) Veranstaltungen der politischen ParteiE 
und der staatlichen Organe, 

b) Veranstaltungen der Ausschüsse der N: 
tionalen Front sowie der Straßen-, Hau 
und Hofgemeinschaften, 

c) Veranstaltungen der Vereinigungen Volk 
eigener Betriebe und anderen wirtschaft 
leitenden Organe, Kombinate, Betriel 
und sozialistische Genossenschaften, d 
der effektiven Wirtschaftsführung diene 

d) Sportveranstaltungen auf Sportplätzen, j 

Stadien und ähnlichen Spqrtstätten. 

(3) Tanzveranstaltungen in Räumlichkeiten od• 
im Freien sind erlaubnispflichtig. 

(4) Die Erlaubnis ist rechtzeitig, mindester 
jedoch 10 Tage vor Durchführung der Vera1 
staltung, von dem Veranstalter schriftlich 2 

beantragen. 
(5) Zuständig für die Erteilung der Erlaubn 
gemäß Abs. 1 sind: 

a) die Volkspolizei-Kreisämter für Veransta 
tungen, die innerhalb des Kreises stat 
finden, 
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b) die Bezirksbehörden der Deutschen Volks
polizei für Veranstaltungen, die sich in
nerhalb eines Bezirkes über mehrere Krei
se erstrecken, 

c) das Ministerium des Innern für Veran
staltungen, die sich über mehrere Bezirke 
erstrecken oder von internationaler Be
deutung sind. 

(6) Für die Erteilung der Erlaubnis werden im 
Rahmen der dafür geltenden Rechtsvorschrif
ten Verwaltungsgebühren erhoben. 

§ 5 
Die gemäß § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 von der 
Anmelde- bzw. Erlaubnispflicht ausgenomme
nen Veranstaltungen sind der Deutschen Volks
polizei in den in dieser Verordnung festge
legten Fristen zur Kenntnis zu geben, wenn 
Maßnahmen zur Verkehrsregelung, Absper
rung und dgl. notwendig sind. 

§ 6 
(1) Für Kulturhäuser, Klub- und andere Räu
me, in denen überwiegend Veranstaltungen 
durchgeführt werden, kann der Leiter des zu
ständigen Volkspolizei-Kreisamtes die Führung 
von Veranstaltungsbüchern anordnen und die 
Anmeldepflicht für, Veranstaltungen aufheben. 
(2) Die Anordnung zur Führung von Veran
staltungsbüchern erfolgt auf Widerruf und 
kann mit Auflagen verbunden werden. 

(3) Die Verantwortlichen für Räumlichkeiten 
sind verpflichtet, die Veranstaltung mindestens 
3 Tage vor ihrer Durchführung in das Veran
staltungsbuch einzutragen. 

(4) Veranstaltungsbücher müssen mit einem 
Registriervermerk des zuständigen Volkspoli
zei-Kreisamtes versehen sein. Sie sind der 
Deutschen Volkspolizei und anderen zuständi
gen Organen auf Verlangen zur Einsichtnah
me vorzulegen und 2 Jahre, vom Tage der 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewah
ren. 

§ 7 
Der Veranstalter oder der für die Veranstal
tung Verantwortliche hat für das Auftreten 
von Personen, die außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik ihren Wohnsitz ha
ben, dazu die Zustimmung des staatlichen Or
gans einzuholen, dessen Aufgabenbereich durch 
den Charakter und die Zielstellung der Ver
anstaltung berührt wird. Die Zustimmung gilt 
als gegeben, wenn die Teilnahme der betref
fenden Bürger an der Veranstaltung auf Ein
ladung einer politischen Partei, eines staat
lichen Organs oder einer demokratischen Mas
senorganisation erfolgt. 

§ 8 
(1) Sofern nach anderen Rechtsvorschriften 
für bauliche Anlagen oder andere Einrichtun-

gen, für Handlungen und Tätigkeiten, für die 
Aufführung von Werken und dgl. Freigaben, 
Zustimmungen oder Erlaubnisse durch andere 
staatliche Organe erforderlich sind, müssen 
diese bei der Anmeldung bzw. Beantragung 
der Erlaubnis zur Durchführung der Veran
staltung vorgelegt werden. 

(2) Ist in anderen. Rechtsvorschriften für be
stimmte Veranstaltungen eine Erlaubnis der 
Deutschen Volkspolizei vorgesehen, ist über 
diese bei der Erteilung der Erlaubnis nach 
dieser Verordnung mit zu entscheiden. 

§ 9 
(1) Die Deutsche Volkspolizei ist befugt, an 
den Veranstalter oder den mit der Veranstal
tung Beauftragten oder den Verantwortlichen 
einer Räumlichkeit, in der eine Veranstaltung 
durchgeführt wird, zur Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften und zur Gewährleistung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Auf
lagen zu erteilen und Forderungen zu stellen. 

(2) Die Durchführung einer Veranstaltung, di.e 
den Grundsätzen und Zielen der Verfassung 
der Deutschen Demokratischen Republik, den 
Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften wi
derspricht, die öffentliche Ordnung und Si
cherheit gefährdet oder stört, die nicht oder 
nicht fristgemäß angemeldet oder beantragt 
wurde, kann durch die Deutsche Volkspolizei 
versagt oder untersagt werden. Das gleiche 
gilt, wenn Auflagen oder Forderungen nicht 
nachgekommen wird. Aus den in den Sätzen 
1 und 2 genannten Gründen können Veran
staltungen auch aufgelöst werden. 

§ 10 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
den Bestimmungen dieser Verordnung 

a) eine Veranstaltung nicht anmeldet, ohne 
Erlaubnis durchführt bzw. nicht in das zu 
führende Veranstaltungsbuch einträgt, 

'b) bei der Anmeldung von Veranstaltungen, 
Beantragung der Erlaubnis bzw. Eintra
gung in das Veranstaltungsbuch unwahre 
Angaben macht, 

c) duldet bzw. begünstigt, daß durch die 
Veranstaltung die öffentliche Ordnung 
und Sicher.heit gefährdet oder beeinträch
tigt wird, ·oder den nach § 9 Abs. 1 er
teilten Auflagen oder gestellten Forde
rungen nicht nachkommt, 

d) die nach § 7 erforderliche Zustimmung 
nicht einholt, 

e) an einer nicht erlaubten oder einer un
tersagten Veranstaltung teilnimmt, obwohl 
er von der Versagung oder Zurücknahme 
der Erlaubnis bzw. der Untersagung der 
Veranstaltung Kenntnis hat, oder den zur 
Auflösung einer Veranstaltung gestellten 
Forderungen nicht Folge leistet, 



kann mit einem Verweis oder einer Ordnungs
strafe von 10 bis 300 M belegt werden. 

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung gemäß Abs. 
1 aus Vorteilsstreben oder ähnlichen, die ge
sellschaftlichen Interessen mißachtenden Be
weggründen oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe 
geahndet worden oder ist ein größerer Scha
den verursacht worden oder hätte er verur
sacht werden können, kann eine Ordnungs
strafe bis zu 1 000 M ausgesprochen werden. 

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafver
fahrens obliegt den Leitern der zuständigen 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei. 
(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten 
gemäß Abs. 1 sind die dazu ermächtigten An
gehörigen der Deutschen Volkspolizei befugt, 
eine Verwarnung mit Ordnungsgeld in Höhe 
von 1, 3, 5 oder 10 M ~uszusprechen!. 

(5) · Für die Durchführung des Ordnungsstraf
verfahrens und den Ausspruch von Ordnungs
strafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Ja
nuar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswi
drigkeiten - OWG - (GBl. I S. 101). 

§ 11 
Die Bestimmungen der Verordnung vom 19. 
März 1964 zum Schutze der Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. II 
S. 255) in der Fassung der Ziff. 52 der Anlage 1 
zur Anpassungsverordnung vom 13. Juni 1968 
(GBl. II S. 363) und der Grenzordnung vom 
19. März 1964 (GBl. II S. 257) bleiben von die
ser Verordnung unberührt. 

§.12 
Der Minister des Innern und Chef der Deut
schen Volkspolizei erläßt die zur Durchfüh
rung dieser: Verordnung erforderlichen Rechts
vorschriften. 

§ 13 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1971 in 
Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 29. 
März 1951 über. die Anmeldepflicht von Ver
anstaltungen GBL S. 231) in der Fassung der 
Ziff. 4 der Anlage 1 zur Anpassungsverord
nung vom 13. Juni 1968 (GBl. II S. 363) außer 
Kraft. 

Berlin, den 26. November 1970 

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

C. Personainaehrichten 

Die Bezeichnung Kirchenrat wurde dem Vor
steher der Züssower Diakonie-Anstalten, Su-

perintendent Walther Liesen hoff, in Wü 
digung seiner besonderen Verdienste auf de 
Gebiet der Diakonie - Gründung, Aufbau ur 
Leitung der Züssower Diakonie-Anstalten : 
mehr als 25jähriger Tätigkeit - durch B1 
schluß der Kirchenleitung vom 24. 2. 1971 be 
gelegt. 

Ordiniert: 
Prediger Christian M e i n e 1 am 23. 5. 1971 i 
der Kirche zu Flemendorf, Kirchenkreis Bart 
durch Bichof D. Dr. Krummacher. 

Berufen: 
Pastor Christian M e i n e 1 in die Predigerste 
le Flemendorf, Kirchenkreis Barth, mit Wi1 
kung vom 1. 5. 1971; eingeführt am 23. 5. 197 

Die kirc.hliche Verwaltungsprüfung 1 hat a1 
25. 2. 1971 bestanden: 

die Verwaltungsseminaristin des. Ev. Kor 
sistoriums Magdalena Sc h m i d t - PasE 
walk. 

Die Prüfung als Wirtschaftsdiakonin haben vc 
dem Prüfungsamt beim Evangelischen Kor 
sistorium am 9. März 1971 bestanden: 

~ 
die Schülerinnen des Seminars für Kirch 
liehen Dienst: 
Magdal.ene B ur k h a r d t , geb. Wallbon 
geb. 9. 4. 1951 in Großburschla/Werra; 
Betty L oh man n, geb. 13. 2. 1951 in Ka 
gendorf; 
Marianne Sc h u 1 z, geb. 31. 3. 1950 in Kra 
ckow; 
Siegrid W i 1 ms m a n ri , geb. 16. 4. 1951 i 
Stralsund. 

Die Prüfung als Gemeindediakonin und Kate 
chetin haben vor dem Katechetischen Prü 
fungsamt beim Evangelischen Konsistorium ar: 
31. März 1971 bestanden: 

die Schülerinnen des Seminars für Kirch 
liehen Dienst: 
Dorothea Eber, geb. 22. 2. 1950 in Gotha 
Annette Kleiminger, geb. 23. 4. 195 
in Lübtheen; 
Sabine Ku t z, geb. 7. 9. 1950 in Medow 
Doris Vi et h, geb. 20. 6. 1950 in Hintersee 
Marlene Wo 1 g a s t, geb. 5. 6. 1950 in An 
germünde. 

Die Prüfung als Kinderdiakonin haben vo: 
dem Katechetischen Prüfungsamt beim Evang~
lischen Konsistorium am 31. März 1971 be 
standen: 

die Schülerinnen des Seminars für Kirch
lichen Dienst: 
Ingeborg He i d r ich, geb. 6. 3. 1950 ir 
Schöneck; 
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Hannelore L e m k e , geb. 23. 9. 1950 ~ 
Schwerin; 
Ingrid Schwarz, geb. 22. 7. 1949 in Wis
mar; 
Annegret Th i e 1 e, geb. 18. 5. 1950 in Mei
ßen. 

Ernannt zur Kantorin: 
die Organistin Charlotte G i 1 o w in Stralsund. 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrstelle Eixen, Kirchenkreis Franzburg, 
ist sofort wieder zu besetzien. Zum Pfarr
sprengel werden künftig die Gemeinden Beh
renwalde (Kapelle) und Leplow (bisher Pfarr
sprengel Drechow) gehör·en. Kirchen in Eixen 
urid Leplow; ca. 1 700 Gemeindeglieder. Bahn- . 

, ( station Kavelsdorf mit 4-maliger täglicher Ver
~;. bindung in Richtung Tribsees und Stralsund 
'·sowie Ribnitz-Damgarten. Täglich einmal Bus-

verbindung nach der Kreisstadt Ribnitz-Dam
garten-West. Teiloberschule in Eixen und Po
lytechnische Oberschule in Semlow mit täg
lichem Schulbusverkehr. 
Geräumige Dienstwohnung mit Garage und 
Hausgarten. Nach Möglichkeit müßte die Pfarr
frau kirchenmusikalischen und katechetischen 
Dienst tun. 
Bewerbungen sind an den Gemeindekirchen
rat in Eixen über das Evangelische Konsisto
rium in 22 Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, 
zu richten. 

E. Weitere Hinweise 

1 F. MUteilungen für den kirmlimen Dien1t 

Nr. 3) Anschriften der Studentenpfarrer 

Nachstehend veröffentlichen wir eine Liste mit 
den Anschriften der zur Zeit (Stand Herbst 
1970) in der DDR tätigen evangelischen Stu
dentenpfarrer. Wir raten, jungen Gemeinde
gliedern, die ihr Studium beginnen, die An
schrift des zuständigen Studentenpfarrers zu 
geben, um auf diese Weise den Kontakt zur 
Evangelischen Studentengemeinde rasch her
zu~tellen. 

In Vertretung 
Lange 

Anschriften der Studentenpfarrer 
der evangelischen Studentengemeinden in der 

DDR (Sept. 1970) 

Bautzen: 
Karl Pietsch, 8601 Göda, Nr. 20 

Berlin: 
Dr. Klaus Galley, 153 Teltow, Ph.-Müller
Allee 45, Teltow 4 13 41 
(1017 Berlin, Georgenkirchstr. 69, 53 3312) 

Cottbus: 
Harald Bertheau, 75 Cottbus, Gertraudten
straße 1, 2 47 63 

Dresden: 
Manfred Mühlner, 8027 Dresden, F.-C.„Weis
kopf-Straße 61, 471416 

Ruth Weber, 8027 Dresden, Krausestr. 7, 
43884 

Erfurt: 

Freiberg: 
Klaus Poppitz, 92 Freiberg, Domgasse 6, 
3017 

Giashütte: 
Gottfried Breutel, 8245 Glashütte, Markt 6, 
457 

Glauchau: 
Wilhelm Schlemmer, 9271 Lohsdorf, Nr.17, 
Glauchau 34 51 

Görlitz: 
Friedemann Gerlach, 89 Görlitz, Berliner 
Straße 17 
(ab 1. 11. 1970: 8901 Ludwigsdorf, Nr. 34, 
Görlitz 57 14) 

Gotha: 
Dieter Zippel, 58 Gotha, Bergallee 7, 40 38 

Greifswald: 
Christoph Sehmsdorf, 22 Greifswald, Karl
Marx-Platz 15, 32 93 

Güstrow: 
Propst Gustav Gilde, 26 Güstrow, Philipp
Brandin-Straße 5, 29 61 

Halle: 
Wolf Krötke, 402 Halle, Henriettenstr. 18, 
23075 

Ilmenau: 
Udo Siebert, 63 Ilmenau, Unterer Berggra
ben 1, 29 40 

Jena: 
Dr. Gottfried Müller, 69 Jena, Humboldt
Straße 28, 2 22 46 

Karl-Marx-Stadt: 
Dieter Ackermann, 90 Karl-Marx-Stadt, 
J osephinenplatz 8, 4 56 66 

Klosterlausnitz: · 
Otto Besser, 6532 Klosterlausnitz, Kirch
gasse 3, Hermsdorf 5 50 

Köthen: 
Dr. Heinz Bernau, 437 Köthen, Spring
straße 30, 32 11 

Leipzig: 
Konrad Hüttel von Heidenfeld, 703 Leip
zig, A.-Kästner-Straße 11, 3 29 66 

Magdeburg: 
Martin Uhle-Wettler, 3014 Magdeburg, Hal
berstädter Straße 132 
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Merseburg: . 
Christoph Müller, 4101 Hohenweiden-Neu
kirchen, Halle 61 34 12 

Mittweida: 
Wolfgang Quandt, 925 Mittweida, Hainiche
nerstraße 16, 28 58 

Naumburg:'' 
Dr. Wolfgang Schenk, 48 Naumburg, Dom
platz 6, 34 46 

Neustrelitz: 
Hans Ullrich Giebner, 208 Neustrelitz, Tho
mas-Müntzer-Straße 1, 32 89 

Potsdam: 
Uwe Dittmer, 15 Potsdam, Bauhofstraße 10, 
22298 

Rostock: 
Dr. Joachim Wiebering, 25 Rostock, Bei 
der Petrikirche 9, 2 62 56 

Schwerin: 
Ramberg, 27 Schwerin, Jungfernstieg 15, 
3851 

Weimar: 
Ralf Perlick, 5301 Weimar-Tiefurt, Haupt
straße 11, 46 77 

Wismar: 
Roswitha Bieleit, 2402 Wismar-Wende 
Rudi-Arndt-Straße 
(Huhnke, St. Georgen, 67 10) 

Zittau: 
Heinz Blumenschein, 88 Zittau, Rosa-1 
xemburg-Straße 15, 30 02 

Zwickau: 
Karl-Heinz Schönfeld, 95 Zwickau, Drn 
hof 11 

Evang.-Methodistische Kirche: 
Dr. Rüdiger Minor, 69 Jena, Markt 19, 
23497 

Bund evang.-freikirchl. Gemeinden: 
Werner Fiel, 14 Oranienburg, Schmalk< 
dener Straße 70 

Gossner-Mission: 
Eckard Schülzgen, 1193 Berlin, Moosdm 
Straße 3, · 63 47 96 

Geschäftsstelle der Evangelischen Studente 
gemeinden in der DDR: 

Dr. Udo Skladny, 112 Berlin, Parkstr. : 
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